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Arztinfo – Gut informiert! 
 
Heute: Verordnungsfähigkeit von Blutzuckerteststreifen 

Guten Tag, 

bei der wirtschaftlichen Verordnung von Blutzuckerteststreifen (BZT) sind einige Aspekte zu beachten. In diesem 

Schreiben möchten wir den Fokus insbesondere auf die nachgenannten Verordnungseinschränkungen legen: 

1. Typ-2-Diabetiker, welche kein Insulin erhalten. Hier gilt ein Verordnungsausschluss für BZT laut Anlage 3, Ziffer 

52 der Arzneimittelrichtlinie (ausgenommen bei instabiler Stoffwechsellage grundsätzlich je 

Behandlungssituation bis zu 50 Teststreifen). 

2. Insulinpflichtige Diabetiker mit rtCGM-Gerät (kontinuierliche Glukosemessung). Hier werden lediglich BZT für 

die Kalibrierung der Geräte benötigt (maximal 100 BZT pro Quartal). 

3. Für insulinpflichtige Diabetiker gelten grundsätzlich die Mengenempfehlungen der Arzneimittelvereinbarungen 

Ihrer KV. 

Wir bitten Sie die BZT-Verordnungen Ihrer Patienten genau zu überprüfen und ggf. anzupassen.  

Wirtschaftliche Verordnungen von BZT sollten ohne Herstellerangabe und möglichst quartalsweise auf einem 

Rezept erfolgen (siehe Verordnungshinweise der Arzneimittelvereinbarungen Ihrer KV). 
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Arzneimittelvereinbarung der KV RP   Veröffentlichungen der ständigen Arbeitsgruppe der KV SL   

     (siehe Blutzuckerteststreifen) 

 

Bei bestehenden Fragen, gewünschten Anregungen steht Ihnen unsere Beratungsapothekerin Frau Kerstin Kaiser 

unter der Telefonnummer 06241 4005-140 gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre  

AOK Rheinland-Pfalz/Saarland. 

Die Gesundheitskasse. 

 

 

 


